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 Bestandsbebauung  
Für die Ermittlung der notwendigen Lärmschutzmaßnahmen für die Bestandsbebau-
ung sind die im Flächennutzungsplan dargestellten Baugebiete zunächst als planungs-
rechtliche Grundlage im Planfeststellungsverfahren für den Ausbau des Bahnhofs Tru-
dering durch die Bahn AG heranzuziehen und bei der Abwägung neben anderen Be-
langen entsprechend zu berücksichtigen. Letztendlich maßgebend sind jedoch die Ge-
gebenheiten vor Ort.

 Zukünftige Baugebiete  
Bei der Flächennutzungsplanung handelt es sich um die vorbereitende Bauleitplanung,
die die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung z. B. als Baugebiete darstellt und 
somit als Leitlinie für die Stadtverwaltung dient. Da im Flächennutzungsplan jedoch 
keine Baukörper und Gebäudehöhen darstellt werden, kann auf dieser Grundlage kei-
ne Prognose der zukünftigen Schienenlärmimmissionen und somit keine Ermittlung 
der notwendigen Lärmschutzmaßnahmen für noch nicht erstellte Bebauung vorgenom-
men werden. 
Hinsichtlich des konkreten Lärmschutzes dürfen wir weiter auf die Bundes-Immissions-
schutzverordnung (BImSchV) verweisen. Gemäß § 2 Abs. 2 der 16. BImSchV können 
die unter § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV aufgeführten maßgeblichen Beurteilungspegel 
für Immissionsgrenzwerte (und damit auch die Bestimmung der Ausführung der zu er-
greifenden Lärmschutzmaßnahmen) der Baugebiete auf der Grundlage von (rechts-
kräftigen) Bebauungsplänen und deren Festsetzungen herangezogen werden.

Die ausschlaggebende Beurteilung gemäß 16. BImSchV richtet sich somit nach der
(a) Bestandsbebauung und 
(b) den Festsetzungen rechtskräftiger Bebauungspläne.

Somit ist bei der Ermittlung von Grenzwertüberschreitungen nicht auf die Darstellungen 
zukünftiger Baugebiete in einem Flächennutzungsplan abzustellen. 

Zu 4. Bei den o. g. Bauleitplanverfahren wird der Bezirksausschuss 15 Trudering-Riem selbst-
verständlich gemäß der Bezirksausschuss-Satzung beteiligt.

Fazit: Den im o. g. Antrag aufgeführten Forderungen wird bereits mit den laufenden Verfahren 
(Aufstellungsbeschlüsse) der Bauleitplanung – also der parallel zur Aufstellung bzw. Änderung
von Bebauungsplänen durchzuführenden Änderungen des Flächennutzungsplans – Rechnung
getragen. Eigenständige Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans sind nicht 
erforderlich und auch nicht zielführend.
Bezüglich der Ausführung von Schallschutzmaßnahmen können letztendlich gemäß 
16. BImschV nur der vorhandene Baubestand bzw. die endgültigen Festsetzungen der 
jeweiligen rechtskräftigen Bebauungspläne herangezogen werden und nicht die Darstellungen 
des Flächennutzungsplans.



Seite 4 von 4

Dem Antrag Nr. 14-20 / B 02946 vom 19.08.2021 kann nach Maßgabe der vorstehenden 
Ausführungen entsprochen werden. Er ist damit behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

 




